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Nr. 26/2010 vom 16. August 2010
Wie geht es weiter beim häuslichen Arbeitszimmer? 
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat den Finanzbehörden mit Schreiben vom 12. August eindeutige Anweisungen zur Verfahrensweise zur steuerlichen Berücksichtigung eines häuslichen Arbeitszimmers gegeben. Darauf weist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine (NVL) hin und begrüßt die schnelle Klarstellung durch das BMF. Das Bundesverfassungsgericht hatte am 6. Juli 2010 beschlossen, dass das Abzugsverbot für ein häusliches Arbeitszimmer, für das kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, verfassungswidrig ist. Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, rückwirkend bis 2007 eine Gesetzesänderung zu finden. Das BMF - Schreiben klärt die Verfahrensweise in der Zwischenzeit.
Wer keinen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt bekommt, muss die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer mit der Einkommensteuererklärung steuerlich geltend machen können – so lautet der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom Juli dieses Jahres. Der Gesetzgeber hat den verfassungswidrigen Zustand schnellstmöglich zu beseitigen. Ein aktuelles Schreiben des BMF weist an, wie in der Übergangszeit zu verfahren ist.
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben sich folgendermaßen geeinigt: Bereits vorläufig ergangene Steuerbescheide bleiben bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung vorläufig. Wer nicht so lange auf sein Geld warten möchte, kann jedoch die Berücksichtigung der Kosten vorab beantragen. Aufwendungen bis zu 1.250 Euro müssen anerkannt und Steuererstattungen ausgezahlt werden. Sollte der Gesetzgeber zu einer anderen Gesetzeslösung kommen, müssten die zuviel gezahlten Steuer zurückgezahlt werden. Zinsen würden jedoch erst nach Ablauf von 15 Monaten fällig. Ist die Einkommensteuererklärung für 2007 bis 2009 noch nicht eingereicht oder bearbeitet und wurden Kosten für das häusliche Arbeitszimmer beantragt, so sind diese als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu berücksichtigen. Voraussetzung ist, dass die Aufwendungen nachgewiesen werden und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Auch diese Bescheide bleiben bis zur Gesetzesänderung vorläufig. 
Weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften von Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert oder unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt werden.
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